
In der Parteigerichtssache 
 
des CDU-Kreisverbandes D, 
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt C aus D 

-Beschwerdegegner- 
g e g e n 
 
Herrn Dr. H aus D, 
vertreten durch Frau Rechtsanwältin G aus D 

-Beschwerdeführer- 
 
haben die Parteien vor dem Bundesparteigericht in der Sitzung am 08. Mai 1968, an der teilgenommen 
haben 
 

Herr Staatssekretär Dr. Barth (Vorsitzender) 
Herr Generalbundesanwalt a.D. Dr. Güde, (Beisitzer) 
Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. Kanka (Beisitzer) 
Herr Ministerialdirigent Selbach (Beisitzer) 
Herr Landrat Wolf (Beisitzer) 
Herr Dr. Arthur Herzig (Protokollführer) 
 

folgenden Vergleich geschlossen: 
 

1. Herr Dr. H erklärt, daß er die Veröffentlichung und Verbreitung der 
Denkschrift der D[...] ´er Stadtfreund e.V. vom 03. Mai 1963 
bedauert. 

2. Herr Dr. H erklärt weiter, daß er auf die Löschung des eingetragenen 
Vereins im Register des zuständigen Amtsgerichtes unverzüglich 
hinwirken wird. 

3. Ferner erklärt Herr Dr. H, daß er auf kommunaler Ebene bis 
30.09.1969 kein Parteiamt anstreben werde. 

4. Der Kreisverband D hält den Streitfall nach Abgabe dieser Erklärung 
für erledigt. Der Kreisverband erklärt seinerseits, daß er der 
parteipolitischen Aktivität des Herrn Dr. H auf Bundes- und 
Landesebene keine Schwierigkeiten bereiten wird. 
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